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Provisorische Nationalversammlung. — Beilage 120.

Vorlage des Staatsrates.

Gesetz
vom.

womit

der § 15 des Gesetzes vom 18. Dezember 1918, St. G. Bl.
Nr. 115, über die Wahlordnung für die Konstituierende National¬

versammlung abgeändert wird.

Die Provisorische Nationalversammlung der Republik Deutschösterreich
hat beschlossen:

Artikel I.

Im § 15, erster Absatz, des Gesetzes vom
18. Dezember 1918, St. G. Bl. Nr. 115, über
die Wahlordnung für die konstituierende National¬
versammlung hat es statt „innerhalb von vierzehn
Tagen" zu heißen: „innerhalb von zehn Tagen".

Artikel II.

Dieses Gesetz tritt am Tage der Kund¬
machung in Kraft.

Mit seiner Durchführung wird der Staats¬
sekretär des Innern betraut.
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